
 

 

 

 

 

Hygienekonzept Stadtverband Fußball Dresden e.V. 

Entscheidungsspiele Nachrücker am 12.06.2021 

(Stand: 07.06.2021) 

 

Grundsätze 

Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-

Leitfadens „Zurück ins Spiel“ sowie dem Hygienekonzept der Landeshauptstadt 

Dresden respektive des Eigenbetrieb Sportstätten Dresden zur Nutzung der 

entsprechenden Sportanlage. Es gilt für den Wettkampfspielbetrieb der 

Entscheidungsspiele und die hiermit im Zusammenhang stehenden notwendigen 

Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. Zudem werden Regelungen für Personen im 

Publikumsbereich der Sportstätte festgehalten. Zur besseren Abtrennung werden die 

genannten Bereiche in Zonen eingeteilt. 

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die 

Annahme, dass eine Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die 

Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der genannten Hygienemaßnahmen 

sehr gering ist.  

Die Durchführung der Entscheidungsspiele des SVF Dresden in der Saison 2020/21 

unterliegt sämtlichen Vorgaben, die im nachfolgenden Konzept formuliert sind und 

verbindlich für alle Teilnehmer*innen gelten.  

1. Allgemeine Hygieneregeln 

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen 

Bereichen außerhalb des Spielfelds. Darüber hinaus ist das Tragen eines 

medizinischen Mund-Nasenschutzes (FFP2-Masken oder OP-Masken-

Standard) überall dort notwendig, wo der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann. 



 

 

 

 

 In Spielpausen ist der Mindestabstand nach Möglichkeit auch auf dem 

Spielfeld einzuhalten. 

 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu 

unterlassen. 

 Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch). 

 Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 

Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände. 

 Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 

 

2. Verdachtsfälle / positive Befunde Covid-19  

 Eine Teilnahme an den Entscheidungsspielen ist für alle Beteiligten nur bei 

symptomfreiem Gesundheitszustand möglich. 

 Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend 

verlassen bzw. diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind: Husten, 

Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. 

 Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im 

eigenen Haushalt vorliegen. 

 Bei positivem Befund gelten immer die Anweisungen der lokalen Behörden 

(Gesundheitsämter), insbesondere die behördlichen Festlegungen zur 

Quarantäne. Die lokalen Behörden haben auch die Federführung bei der 

Untersuchung zu möglichen Kontaktpersonen. 

 

 



 

 

 

 

3. Organisatorisches 

 Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben. 

 Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept 

der Entscheidungsspiele ist Herr Vinzent Salomo. 

 Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, 

vor allem im Eingangsbereich des Sportgeländes, ausgestattet. 

 Alle Helfer*innen und Teilnehmer*innen sind in die Vorgaben und Maßnahmen 

eingewiesen. 

 Vor Durchführung der Entscheidungsspiele müssen alle teilnehmenden 

Personen mit Berechtigung für Zone 1 (Innenraum/ Spielfeld) und 2 

(Umkleidebereiche) rechtzeitig aktiv über die Hygieneregeln in verständlicher 

Weise informiert werden. Dies gilt im Spielbetrieb für sämtliche Personen des 

Heim- und des Gastvereins sowie für die Schiedsrichter*innen und sonstige 

Funktionsträger*innen. 

 Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Zone 3), 

müssen über die Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert 

werden. Hierzu erfolgt der Aushang des Hygienekonzepts mindestens am 

Eingangsbereich. 

 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen 

des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte 

verwiesen. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Zonen 

Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt (siehe Anhang 1). 

Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“ 

In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und Laufbahn) befinden sich nur die für 

die Durchführung der Entscheidungsspiele notwendigen Personengruppen:  

1. Spieler*innen  
2. Trainer*innen  
3. Funktionsteams  
4. Schiedsrichter*innen  
5. Sanitäts- und Ordnungsdienst  
6. Ansprechpartner*in für Hygienekonzept  
7. Medienvertreter*innen  

Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten Punkten betreten und verlassen. 

Medizinisches Personal betritt das Spielfeld zur Behandlung ausschließlich mit 

medizinischem Mund-Nase-Schutz. 

 

Zone 2 „Umkleidekabinen“ 

In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt:  

1. Spieler*innen  
2. Trainer*innen  
3. Funktionsteams  
4. Schiedsrichter*innen  

Auch bei der Nutzung der Zone 2 sind die Abstandsreglungen wo immer möglich 

einzuhalten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen. Die Nutzung der 

Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen. Die generelle 

Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige Minimum 

beschränkt. Der Aufenthalt in den Ein-/Ausgangsbereichen sowie Gängen/Zuwegen 

ist zu vermeiden. 

 



 

 

 

 

Zone 3 „Publikumsbereich“ 

 Die Zone 3 „Publikumsbereich“ bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte, 

die frei zugänglich und unter freiem Himmel (Ausnahme Überdachungen) sind. 

 Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über den offiziell 

ausgewiesenen Eingang, sodass im Rahmen des Spielbetriebs die 

anwesende Gesamtpersonenanzahl stets bekannt ist. 

 Die Anzahl der Personen in Zone 3 (Zuschauer*innen) ist auf 250 begrenzt. 

Bei einer Zuschauerkapazität von 1000 Plätzen kann die Einhaltung des 

Mindestabstandes gewährleistet werden. Überall dort, wo dies nicht der Fall 

ist, gilt das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Es erfolgt eine 

Testung und Kontakterfassung am Eingang (siehe Punkt 5). Sobald die 

maximale Zuschaueranzahl erreicht ist, wird nach dem Prinzip One-In-One-

Out verfahren. 

 Auch im Publikumsbereich gilt die Einhaltung des Mindestabstandes 

entsprechend der aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen gemäß der 

sächsischen Corona-Schutz-Verordnung. 

 Zwischen den Zonen 1 & 2 und der Zone 3 gibt es keine Vermischung. Die 

Zonen sind komplett voneinander getrennt. 

5. Kontakterfassung & Testpflicht 

 Es erfolgt eine namentliche Erfassung aller Zuschauer*innen in Zone 3 mittels 

Kontaktformular, welches die relevanten personenbezogenen Daten (Name, 

Anschrift, Zeitraum, Telefonnummer oder E-Mail) beinhaltet. 

 Darüber hinaus erfolgt eine Erfassung aller Personen in Zone 1 und 2 (aktive 

Spieler*innen, Schiedsrichter*innen, Funktionsteams der Mannschaften) über 

den Spielberichtsbogen des DFBnet. 



 

 

 

 

 Die Datenerfassung erfolgt unter strengster Einhaltung der aktuell gültigen 

Datenschutzstandards gemäß DSGVO. Sämtliche Daten werden 4 Wochen 

nach Veranstaltungsende vernichtet und ausschließlich für die 

Kontaktverfolgung durch die Behörden/Gesundheitsamt gespeichert. 

 Die Prüfung der Korrektheit der Daten obliegt nicht dem Verband.  

 Es erhalten nur Personen Zutritt zur Veranstaltung, die einen tagesaktuellen 

negativen Coronatest vorlegen. Diese Testpflicht gilt nicht für alle jene 

Personen, die über einen vollständigen Impfschutz verfügen oder bereits von 

einer SARS-CoV-2-Infektion genesen sind.  

 Alle Personen, die nicht mit einem tagesaktuellen negativen Coronatest am 

Veranstaltungsgelände erscheinen, erhalten mittels eines mobilen 

Testzentrums die Möglichkeit zur Testung.  

6. Spielbetrieb und Kabinen 

 Bälle und Wechselbänke sind im Laufe des Tages regelmäßig zu 

desinfizieren. 

 Die Vereine bringen Leibchen für Wechselspieler und zum Aufwärmen selbst 

mit. 

 Bei der Kabinennutzung ist die Festlegung zur maximalen Personenzahl zu 

beachten und bei Unterschreitung des Mindestabstandes die Maskenpflicht 

anzuwenden. 

 Die Kabinen werden regelmäßig gelüftet und beim Verlassen einer 

Mannschaft gereinigt und desinfiziert. 

 

 

 



 

 

 

 

7. Catering & Gastronomiebereich 

 In Bereichen, in denen es zu Schlangenbildungen kommen kann (z.B. 

Verkaufsstand) ist der Mindestabstand durch Personal und Einrichtungen (z.B. 

Bodenmarkierungen) zu gewährleisten und zu kontrollieren. 

 Bei der Ausgabe von Speisen sind die aktuell gültigen Auflagen zu beachten. 

In den Bereichen, in denen eine Unterschreitung des Mindestabstands 

regelmäßig zu befürchten ist (z. B. Ausgabe/Erwerb von Speisen und 

Getränken, Einlass o.ä.), ist eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Die 

Bildung von Warteschlangen ist zu vermeiden.  

 Es erfolgt keine Selbstbedienung, sondern eine Getränke- & Speiseausgabe 

durch eingewiesenes Personal.  

 Es wird darauf geachtet, dass es zu keinen Menschenansammlungen an der 

Verkaufsstelle kommt. Das Anstellen an der Verkaufsstelle erfolgt von einer 

festgelegten Seite aus.  

 Das Personal trägt während des Kundenkontaktes und bei der Zubereitung 

von Speisen und Getränken eine Mund-Nasen-Bedeckung und benutzt 

Einmalhandschuhe, die adäquat gewechselt werden können 

 Die Entsorgung erfolgt über aufgestellte Mülleimer, welche mit einer reißfesten 

Tüte ausgestattet werden. Die Entnahme der Tüten erfolgt durch das Personal 

unter Verwendung von Einmalhandschuhen.  

 Das Personal ist über den Inhalt und zur Einhaltung des Hygienekonzeptes 

geschult und belehrt. 

 

 



 

 

 

 

Anlage 1 

 

Zoneneinteilung Stadion Bodenbacher Straße (eigene Darstellung/Google Maps) 

Eingang 


